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Entscheide

auf dem Gebiete des eidgendssischen u. kantonalen Fiirsorgewesens
inshesondere des Konkordates betr. wohnortliche Unterstiitzung
Beilage zur Zeitschrift ,,Der Armenpfleger«

Redaktion: H, WYDER, Fiirspr., Sekretir der kantonalen Armendirektion, Bern. Verlag und Expedition:
ART.INSTITUT ORELL FUSSLI A.-G., ZURICH — Nachdruck ist nur unter Quellenanzabe gestattet.

11. JAHRGANG Nr.9 LLSEPTEMBER 1948

A. Entscheide des Eidgendssischen Justiz- und Polizeidepartementes.
gemif Art. 18 des Konkordates iiber die wohnértliche Unterstiitzung

IX.

Fiir die Moglichkeit der Anwendung von Art.2, Abs.5 des Konkordates ist ent-
scheidend, ob der Zugezogene im Zeitpunkt der Wohnsitznahme an korperlichen
oder geistigen Gebrechen leidet, die an und fiir sich eine derartize Herabsetzung
seiner Erwerbsfihigkeit bewirken, daB er daunernd nicht aus eigener Kraft seinen
Lebensunterhalt verdienen kann, — Spiterer Eintritt der Unterstiitzungsbediirftig-
keit oder voriibergehende Einstellung der dffentlichen Hilfeleistungen kinnen nicht.
hindern, daf kein Konkordatsfall entsteht. — Das kiorperliche oder geistige Ge-
brechen muf beim Zuzug tatsichlich vorhanden sein; eine blofie Disposition zu
spiteren Leiden geniigt nicht, solange diese Anlage nicht notwendigerweise und mit.
absoluter GewiBheit zum spiteren Gebrechen fiihren mufB. Erbbedingte Anlagen,
der bloBe Keim zu einer Krankheit oder die bloSe Riickfallsgefahr erfiillen die Vor-
aussctzungen von Art.2 Abs.d nicht (Ziirich e¢. Graubiinden, i. S. R. C., vom
12. August 1948).

In tatsdchlicher Beziehung :

R. C., geb. 1914, von S./GR ist am 24. Juni 1940 von St. Gallen kommend in
den Kanton Ziirich zugezogen. Sie klagte seit Friihjahr 1940 tiber Stechen in der
linken Brusthélfte, das sich im Juli 1940 verstiarkte und mit hohen Fieberschiiben
zu Spitalpflege AnlaBl gab. Sie hat wahrscheinlich beim Zuzug eine Pleuritis-
Tuberkulose mitgebracht. Vom 27. Juli bis 10. September 1940 wurde sie im
Kreisspital M. gepflegt und machte anschlieBend bis 30. Mai 1941 eine Kur im
Sanatorium W., aus dem sie gebessert entlassen wurde. Seither versah sie leichte
Haushaltstellen und brachte sich durch eigene Arbeit durch. Im Juni 1946 wurde
sie erneut wegen Tuberkulose kurbediirftig und muBte am 19. Juni 1946 in eine
Heilstéitte eingewiesen werden.

Seit 1. November 1946 muB sie unterstiitzt werden. In der Konkordats-Mel-
dung vom 23. Dezember 1946 behielt sich der Kanton Ziirich die Anwendung von
Art. 2 Abs. 5 vor und lehnte in der Folge die konkordatliche Unterstiitzung ab.
Mit BeschluBl vom 25. Mirz 1947 verlangte das Erziehungsdepartement des Kan-
tons Graubiinden, daB sich der Kanton Zirich weiterhin konkordatlich an der
Unterstiitzung beteilige. Gegen diesen BeschluB richtet sich der vorliegende Rekurs.

Ziirich beruft sich darauf, die Tatsache, dall R. C. ihr Leiden beim Zuzug mit-
gebracht habe, sei nicht ernstlich bestritten. Art. 2 Abs. 5 der den Wohnkanton
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gegen ein schon von Anfang bestehendes Risiko schiitzen wolle, lasse — im Gegen-
satz zum alten Konkordat, das auf vollstindige Arbeitsunfihigkeit abstellte —
schon die bloe Herabsetzung der Erwerbsfiahigkeit geniigen, sofern diese erheblich
sei und dauernde Bediurftigkeit zur Folge habe. Damit sei jedoch nicht nur das
Risiko der vollstindigen Arbeitsunfihigkeit gemeint. Ob ein Tuberkuloseleiden
ein wesentliches Risiko (im Sinne dieser Bestimmung) darstelle, kénne in der
Regel nur im Einzelfall festgestellt werden. R. C. mache zurzeit ein zweites akutes
Stadium des gleichen Leidens durch und bediirfe auf unbestimmte Zeit der Kur.
Erfahrungsgemaf werde auch nach der Sanatoriums-Entlassung Fiirsorge voraus-
sichtlich fiir lingere Zeit Platz greifen miissen, um der ,,latenten Rezidivgefahr*
zu begegnen. Daf} die Patientin von 1941 bis Mitte 1946 in Stellen titig war,
kénne nicht gegen die Anwendung von Art. 2 Abs. 5 sprechen. Das sei lediglich
die Folge des stdndigen Mangels an Hauspersonal und der Riicksichtnahme der
Arbeitgeber. Im iibrigen komme es, wie das Departement schon frither entschieden
habe, nicht darauf an, in welchem Zeitpunkt die von verschiedenen Faktoren ab-
hingige Bediirftigkeit in Erscheinung trete.

Demgegeniiber macht Graubtinden geltend, maBgeblich sei die unbestrittene
Tatsache, daB R. C. von 1941 bis 1946 ihren Unterhalt selbst verdient habe. Dar-
aus ergebe sich, dafl die Herabsetzung ihrer Erwerbsfihigkeit im Zeitpunkt des
Zuzuges nicht so erheblich gewesen sei, daB sie sich auf die Dauer nicht ohne
wesentliche Beihilfe durchzubringen vermochte.

Dariiber hat das Departement in rechtliche Erwdgung gezogen :

1. Nach Art. 2 Abs. 5 entsteht kein Konkordatsfall, wenn schon beim Beginn
des Wohnsitzes die Erwerbsfihigkeit des Zugezogenen durch korperliche oder
geistige Gebrechen derart herabgesetzt war, da@} er sich dauernd nicht ohne wesent-
liche Beihilfe durchzubringen vermag. Die Herabsetzung der Erwerbsfihigkeit
muB erheblich sein und die dauernde Unterstiitzungsbediirftigkeit des Zugezogenen
mit sich bringen. Nicht notwendig ist die vollstindige Arbeitsunfahigkeit, wie es
das alte Konkordat verlangte.

2. Es kommt nicht darauf an, daB die Gebrechlichkeit schon beim Zuzug in
den Wohnkanton vollin Erscheinung tritt und die Unterstiitzung notwendig macht.
Der Zugezogene kann z. B. itber Vermogen verfiigen oder von Dritten unterstiitzt
‘werden; auch dank anderer giinstiger Umstéinde kann es einem Gebrechlichen
unter Umstdnden gelingen, einige Zeit ohne Unterstiitzung durchzukommen.

3. Entscheidend muf} deshalb sein, ob der Zugezogene an korperlichen oder
geistigen Gebrechen leidet, die an und fiir sich eine derartige Herabsetzung seiner
Erwerbsfiahigkeit bewirken (oder diese mit Sicherheit herbeifiihren), dal er dauernd
nicht aus eigener Kraft seinen Lebensunterhalt verdienen kann. Das Nichtein-
treten der Unterstiitzungsbedirftigkeit oder die voriibergehende Einstellung der
Hilfe infolge besonders gliicklicher Umsténde fallen dabei auller Betracht.

4. Das korperliche oder geistige Gebrechen muf} beim Zuzug tatsichlich vor-
handen sein. Die bloBe Disposition zu spatern Leiden geniigt nicht, solange wenig-
stens die Anlage nicht notwendigerweise und mit absoluter Gewilheit zu dem spé.-
tern Leiden fithren muB. Erbbedingte Anlagen oder der bloBe Keim zu einer Krank-
heit erfiillen die Voraussetzungen von Art. 2 Abs. 5 nicht. Auch die bloBe Riick-
fallsgefahr ist kein Gebrechen. Geheilte und aus der édrztlichen Betreuung entlas-
sene Konkordatsangehorige, die wihrend Jahren ihren Lebensunterhalt durch
eigene Arbeit verdienen, kdnnen nicht als mit einem Gebrechen im Sinne von
Art. 2 Abs. 5 behaftet angesehen werden. Das gilt insbesondere auch fiir Lungen-
‘Tuberkulose-Kranke. Wenn auch Leute, die eine schwere Krankheit durchgemacht
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haben, mehr gefihrdet sein mégen als andere, kann doch die méglicherweise vor-
handene Riickfallsgefahr selbst bei geschwichter Gesundheit des Geheilten nicht.
einem Gebrechen im Sinne von Art. 2 Abs. 5 gleichgestellt werden.

5. R. C. war bei ihrem Zuzug im Kanton Ziirich wohl schon von der Krank-
heit gezeichnet, auch wenn sie noch wahrend eines Monates ihre Haushaltstelle
versehen konnte. Sie muBte sich nachher wihrend einiger Zeit wegen Lungentuoer-
kulose in Spital- und Sanatoriumspflege begeben. Nach ihrer Entlassung konnte
sie wiederum leichte Stellen versehen. Wahrend mehr als 5 Jahren ging sie ihrer
Tatigkeit nach. Die durchgemachte Krankheit zwang sie allerdings, Sorge zu tra-
gen, hinderte sie aber jedenfalls nicht daran, ihren Lebensunterhalt selbst zu ver-
dienen. Das Nichteintreten der Unterstiitzungsbediirftigkeit kann kaum als eine
Folge besonders gliicklicher Umsténde bezeichnet werden. Es wiirde entschieden
dem Geist des Konkordates widersprechen, darunter schon jede, durch die allge-
meine Lage in einem Berufe bewirkte Erleichterung des Fortkommens zu ver-
stehen.

Die Krankbeit im Jahre 1946 mag ein Riickfall gewesen sein. Unbedingte
Sicherheit besteht dariiber nicht. Diese Frage ist indessen auch nicht .entschei-
dend, weil eben die 1940 wahrscheinlich mitgebrachte, spiter aber geheilte Lun-
gentuberkulose nicht zur Folge hatte, daB R. C. sich dauernd nicht mehr ohne
wesentliche Beihilfe durchzubringen vermochte. Es besteht im Gegenteil sogar
eine gewisse Wahrscheinlichkeit, daB sie auch jetzt wiederum Arbeitsfahigkeit er-
langen wird. — Ziirich lehnt deshalb zu Unrecht die konkordatliche Beteiligung
an den Unterstitzungskosten fiir R. C. ab.

Awus diesen Griinden hat das Departement entschieden :
Der Rekurs wird abgewiesen.

© B. Entscheide kantonaler Behorden

23. Notstandsheihilfe fiir Minderbemittelte und Armenunterstiitzung; Etatauf-
nahme. Die Armenbehiorde hat, bevor sie eine Person aus Armenmitteln unterstiitzt
und ihre Aufnakme auf den Etat der dawernd Unterstiitzten verlangt, von Amites
wegen zu prifen, ob der Person nicht auf andere Weise geholfen werden kénnte —
insbesondere durch Gewdhrung der Notstandsbeihilfe gemifs Grofratsbeschliissen vom
19. Februar und 11. November 1947, Regierungsratsbeschlufs vom 25. November 1947
und einschligigen Gemeindereglementen.

1. Der Armeninspektor des Kreises X. hat am 7. November 1947 gemiBl dem
Vorschlag der Armenbehérde O., die Kinder H., R. und F. H., geb. 1936, 1937 und
1941, des F. H., von R., Melker, wohnhaft bei den Eltern in O., auf den Etat der
dauernd Unterstiitzten des Jahres 1948 aufgenommen. Mit Entscheid vom 30. Juni
1948 hat der Regierungsstatthalter von ' B. diese Verfiigung, gegen welche die
riickgriffbedrohte Gemeinde W. sich beschwert hatte, aufgehoben. Diesen Ent-
scheid hat die Armenbehérde O. rechtzeitig weitergezogen. Sie beantragt Bestéti-
gung der vom Kreisarmeninspektor angeordneten Etataufnahmen. Die Armen-
behorde W. beantragt Abweisung des Rekurses.

2. Es ist unbestritten, daB fiir den Unterhalt der (jetzt) zehnkopfigen Familie
H.-B. ein Betrag von rund Fr. 712.— im Jahr fehlt, der fiir den Bezug von 51
Milch im Tag nétig wéire. Dieser Fehlbetrag kann aber, wie die Vorinstanz zu-
treffend ausfiihrt, bei gutem Willen ohne weiteres durch entsprechende Zuschiisse
aus der Notstandsbeihilfe gedeckt werden. Freilich erhielte die Familie H. nach.
den reglementarischen Ansitzen der Gemeinde O. nur eine jihrliche Beihilfe von



	A. Entscheide des Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartementes

